
bem. zum 5.StPO-Kap. und als Anm. nach den 
§§ 288 Abs. 6. 293 Abs. 1 und 3, 296, 297 Abs. 1.298 
Abs. 2, 299 Abs. 2 und 303 Abs. 3 StPO.

§ 304
Allgemeine Vorschriften
Für das Verfahren über den Protest und die Beru
fung gelten im übrigen die allgemeinen Vorschriften 
über das gerichtliche Verfahren erster Instanz ent
sprechend.

Dritter Abschnitt 
Beschwerde

§ 305
Zulässigkeit
(1) Die Beschwerde ist gegen alle von den Gerichten 
in Verfahren erster Instanz erlassenen Beschlüsse 
zulässig, soweit das Gesetz sie nicht ausdrücklich 
einer Anfechtung entzieht.
(2) Auch Verteidiger, Zeugen, Sachverständige, 
Geschädigte und andere Personen können gegen Be
schlüsse, durch welche sie betroffen werden, Be
schwerde erheben.
(3) Beschlüsse des Gerichts, die in der Hauptver
handlung der Urteilsfällung vorausgehen, unterlie
gen nicht der Beschwerde. Ausgenommen sind Be
schlüsse über Verhaftungen, Beschlagnahmen. 
Durchsuchungen, Arrestbefehle und Ordnungsstra
fen sowie alle Entscheidungen, durch welche dritte 
Personen betroffen werden.

Anmerkung: Zur Zulässigkeit der Beschwerde ge
gen einen nach Urteilsverkündung erlassenen Haft
befehl vgl. auch Anm. 1. nach § 246 StPO.

§306
Einlegung und Einlegungsfrist
(1) Die Beschwerde ist binnen einer Woche bei dem 
Gericht, von dem der angefochtene Beschluß erlas
sen ist, zu Protokoll der Rechtsantragsstelle oder 
schriftlich durch den Betroffenen odereinen Rechts
anwalt einzulegen.
(2) Die Frist läuft bei den in Anwesenheit des Be
schwerdeführers verkündeten Beschlüssen von der 
Verkündung, in anderen Fällen von der Zustellung 
ab.
(3) Hält das Gericht, dessen Beschluß angefochten 
wird, die Beschwerde für begründet, ist ihr stattzuge
ben; anderenfalls ist die Beschwerde innerhalb von 
drei Tagen dem Beschwerdegericht vorzulegen.

§ 307
Keine aufschiebende Wirkung
(1) Durch Einlegung der Beschwerde wird die 
Durchführung des angefochtenen Beschlusses nicht 
gehemmt.
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(2) Jedoch kann das Gericht, dessen Beschluß ange
fochten wird, sowie das Beschwerdegericht anord
nen, daß die Durchführung des angefochtenen Be
schlusses auszusetzen ist.

§ 308
Entscheidung über die Beschwerde
(1) Die Entscheidung über die Beschwerde erfolgt 
nach Anhörung des Staatsanwalts in der Regel ohne 
mündliche Verhandlung.
(2) Das Beschwerdegericht kann den Beteiligten die 
Beschwerde zur schriftlichen Stellungnahme mittei- 
len; es kann die Beteiligten hören und erforderliche 
Ermittlungen anordnen oder selbst vornehmen.
(3) Ist die Beschwerde begründet, erläßt das Be
schwerdegericht zugleich den in der Sache erforderli
chen Beschluß.

Anmerkung: Zum Verfaliren bei Beschwerde gegen 
einen nach Urteilsverkündung erlassenen Haftbe
fehl vgl. auch Anm. 1. nach § 246 StPO.

§ 309
Mündliche Verhandlung
(1) Über die Beschwerde ist nach mündlicher Ver
handlung zu entscheiden, wenn es gesetzlich vorge
schrieben ist oder die Bedeutung der Sache es erfor
dert. Die Vorschriften über die Durchführung der 
Hauptverhandlung erster Instanz gelten entspre
chend. Das Gericht kann Beweis erheben.
(2) Zur mündlichen Verhandlung sind die unmittel
bar Betroffenen, der Staatsanwalt und, sofern die 
Beschwerde durch einen Rechtsanwalt eingelegt 
wurde, der Rechtsanwalt zu laden.

§ 310
Beschwerde gegen die Entscheidung 
über den Schadensersatz
(1) Wurde in einem Strafverfahren über einen Scha
densersatzanspruch entschieden, kann der Geschä
digte gegen die Entscheidung über den Schadenser
satz Beschwerde einlegen. Dieses Recht hat auch der 
Staatsanwalt, wenn er keinen Protest einlegt. Das 
gleiche gilt für den Angeklagten, falls er vom Recht 
der Berufung nicht Gebrauch macht. Wurde der 
Schadensersatzantrag wegen Freispruchs des Ange
klagten als unzulässig abgewiesen, ist die Beschwer
de nicht zulässig.
(2) Das Verfahren ist, sofern weder Protest noch 
Berufung eingelegt wurde, insoweit dem Senat zu 
überweisen, der für die Entscheidung über diesen 
Anspruch in zweiter Instanz zuständig .ist.

Anmerkungen: I. Vgl. auch Ziff. 3.3. der RL des 
Plenums des OG vom 14.9. 1978 zur Rechtspre
chung bei der Durchsetzung von Schadenersatzan
sprüchen (GBl. 1 Nr. 34 S. 369). Sie lautet:
„3.3. Die gemäß § 310 StPO gegen eine Schadener-


